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Landkreis Vorpommern-Greifswald
Der Landrat

\'

Landkreis Vorpommern-Greifswald, 17464 Greifswald, PF 11 32

K.K-RegioPlan
Büro für Stadt- und Regionalplanung
Frau Karin Kostka
Doerfelstr. 12
16928 Pritzwalk

/-'

Standort: An der Kürassierkaserne 9
17309 Pasewalk

Amt: Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz
Sachgebiet: Bauleitplanung/Denkmalschutz

Auskunft erteilt: Frau Kügler
Zimmer: 325
Telefon: 038348760-3141
Telefax: 03834 8760 93141
E-Mail: Petra.Kuegler@kreis-vg.de

Sprechzeiten
Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung ^ hl

Aktenzeichen: 02723-21-44

Grundstück: Grambow, OT Schwennenz, Ausbau 1 a

Datum: 16.07.2021

Lagedaten: Gemarkung Schwennenz, Flur 1 , Flurstück 91/6

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 2 "Tischlereiwerkstatt Schwennenz" der Gemeinde Grambow
hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB; HAz. 4527-2020

Grundlage für die Erarbeitung der Gesamtstellungnahme bildeten folgende Unterlagen:
- Ihr Anschreiben vom 09.06.2021 (Eingangsdatum 11.06.2021)
- Planungsunterlagen zum o.g. Vorhaben

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB haben die
Fachämter des Landkreises Vorpommern-Greifswald den vorgelegten Entwurf der o.g. Satzung
der Gemeinde Grambow begutachtet.
Ich möchte Sie bitten, die Hinweise, Ergänzungen und Einschränkungen der einzelnen
Sachgebiete (SG) bei der weiteren Bearbeitung zu berücksichtigen.

1. Straßenverkehrsamt
1.1 SG Verkehrsstelle

Bearbeiter: Herr Guderjan; Tel.: 03834 8760 3635
Aus der Sicht des Straßenverkehrsamtes (Verkehrsstelle) als untere Verkehrsbehörde gibt
es unter Beachtung des folgenden Hinweises keine Einwände:

Die Aufstellung bzw. Entfernung jeglicher Verkehrszeichen gemäß Verkehrszeichenkatalog
ist mit gleichzeitiger Vorlage eines Beschilderungsplanes rechtzeitig beim Landkreis
Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, Sachgebiet Verkehrsstelle, zu beantragen.

Die während des Ausbaus notwendigen Einschränkungen des öffentlichen Verkehrsraumes
sind rechtzeitig, jedoch spätestens 14 Tage vor Baubeginn, über die bauausführende Firma
beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, Sachgebiet Verkehrsstelle,
zu beantragen.
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2. Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz
2.1 SG Bauordnung

Bearbeiterin: Frau Appenzeller; Tel.: 03834 8760 3331
Folgende bauordnungsrechtliche Belange sollten beachtet werden:

Zum Textteil

zu 3.1
Die geschlossene Bauweise kann nicht nachvollzogen werden. Ist damit der Anbau an das
vorhandene Nebengebäude gemeint?

Zur Planzeichnung
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt nicht an einer öffentlichen
Verkehrsfläche, Die Zufahrt ist entsprechend § 4 Abs. 1 LBauO M-V zu sichern. Die
Begründung unter Punkt 5.2 stimmt nicht.

2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes überplant auch das vorhandene Wohnhaus.
Das Baufeld beinhaltet nur die Fläche für die geplante Werkstatt. Eine Erweiterung des
Wohnhauses wäre demzufolge nicht zulässig. Im Übrigen ist das Baufeld in der
Planzeichnung nicht geschlossen dargestellt.

Allgemeines

zu 5.1.3
Die Aussagen zum Löschwasser sind nicht ausreichend. Konkrete Angaben fehlen.

zu 4
Hinsichtlich der Holzständerbauweise wird auf § 27 LBauO M-V verwiesen.

2.2 SG Bauleitplanung/Denkmalschutz
2.2.1 SB Bauleitplanuna

Bearbeiterin: Frau Kügler; Tel.: 03834 8760 3141
Die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
vorgelegten Unterlagen wurden hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den Vorschriften des
BauGB und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften geprüft.

Im weiteren Planverfahren sind folgende Anregungen und Bedenken zu beachten:

1. Die Gemeinde Grambow verfügt nicht über einen wirksamen Flächennutzungsplan. Bei dem
vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich daher um einen vorzeitigen Bebauungsplan
nach § 8 Abs. 4 BauGB, welcher einer Genehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB bedarf.

2. Die Erschließung des Plangebietes über vorhandene öffentliche Straßen ist im
Bebauungsplan darzustellen. Dazu ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes so zu
erweitern, dass die öffentliche Verkehrsfläche im Einbindungsbereich einbezogen und als
öffentliche Straßenverkehrsfläche dargestellt wird.
Denkbar wäre auch die Klarstellung des Straßenanschlusses durch textliche Festsetzung,
Z.B.: „Die Geltungsbereichsgrenze ist zwischen den Punkten A und B zugleich
Straßenbegrenzungslinie.", da die der allgemeinen Erschließung dienenden öffentlichen
Verkehrsflächen in der Planzeichnung durch Straßenbegrenzungslinien abgegrenzt werden.

3. Die Festsetzung einer geschlossenen Bauweise kann nicht nachvollzogen werden.
§ 22 Abs 3 BauNVO regelt die geschlossene Bauweise. Danach werden in der

geschlossenen Bauweise die Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errichtet, es sei denn,
dass die vorhandene Bebauung eine Abweichung erfordert. Der seitliche Grenzabstand
bezieht sich dabei auf die seitlichen Grundstücksgrenzen von der zugehörigen
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Verkehrsfläche aus betrachtet und regelt, dass (Haupt)Gebäude auf verschiedenen
Grundstücken ohne den erforderlichen Grenzabstand aneinandergebaut werden müssen.

Vermutlich soll mit der Festsetzung erreicht werden, dass die geplante Tisch lereiwerkstatt
ohne Grenzabstand zu dem Flurstück 91/3 der Flur 1, Gemarkung Schwennenz, errichtet
werden kann. Da zu der Flurstückgrenze jedoch eine Baugrenze festgesetzt werden soll, auf
die nicht zwingend gebaut werden muss und diese auch mit der Geltungsbereichsgrenze
zusammen fällt, sind im Bauantragsverfahren die Vorschriften des § 6 LBauO M-V
einzuhalten.

hlier besteht im weiteren Verfahren Klärungsbedari1.

4. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die Festsetzung einer überbaubaren
Grundstücksfläche lediglich für das geplante Werkstattgebäude bedeutet, dass die Nutzung
der vorhandenen baulichen Anlagen nur noch im Rahmen des Bestandschutzes möglich
sein wird. Eine^rweiterung Z.B. des Wohnhauses wäre kQnftrg nicht zulässig.

Sämtliche Festsetzungen sollten dahingehend überprüft werden, da das gesamte Flurstück
91/6 in den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VBP) einbezogen
werden soll und sich nach Rechtskraft des VBP innerhalb des Geltungsbereiches die
Zulässigkeit von Vorhaben ausschließlich nach den Festsetzungen richtet.

Hinweis:

1. Die aktuelle vollständige Zitierung des Baugesetzbuches entnehmen Sie bitte den
Quellenangaben. Die Zitierung der Baunutzungsverordnung und der Planzeichenverordnung
hat sich ebenfalls geändert. Ich bitte, dies im weiteren Verfahren zu beachten.

2.2.2 SB Denkmalpflege

Die Stellungnahme wird nachgereicht.

1. Hinweis
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2
Nr. 6 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) das Landesamt für
Kultur und Denkmalpflege zu beteiligen ist.

Anschrift: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Domhof4-5, 19055 Schwerin

Tel.: 0385 58879 111

2.3 SG Naturschutz
Bearbeiterin: Frau Weißig; Tel.: 03834 8760 3266
Die untere Naturschutzbehörde nimmt wie folgt Stellung:

Zur vorliegenden Planung kann aus Sicht der unteren Naturschutzbehördd zurzeit keine
umfassende Stellungnahme abgegeben werden. Zur Beurteilung des Vorhabens ist ein
Umweltbericht, ein Artenschutzfachbeitrag und eine Eingriffs - Ausgleichsbilanzierung
einzureichen.

Die Bewertung der Eingriffs- und Kompensationsmaßnahmen sollte nach den Hinweisen zur
Eingriffsregelung für Mecklenburg -Vorpommern in der Neufassung von 2018 erfolgen.

Die Stellungnahme vom 24.11.2020 bleibt bestehen.

Belange des gesetzlichen Alleenschutzes §19 NatSchAG MV
Im Rahmen der Zuwegung sind die Belange des Alleenschutzes zu prüfen. Die Alleebäume
dürfen im Kronentraufbereich und im Wurzelbereich nicht geschädigt werden.
Ich verweise hier auf den § 19 Abs. 1 und 2 NatSchAG M-V der folgendes ausführt:
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(1) Alleen und einseitige Baumreihen an öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen und
Feldwegen sind gesetzlich geschützt. Die Beseitigung von Alleen oder einseitigen
Baumreihen sowie alle hlandlungen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder
nachteiligen Veränderung führen können, sind verboten. Dies gilt nicht für die Pflege und
Rekultivierung vorhandener Garten- und Parkanlagen entsprechend dem
Denkmalschutzrecht.
(2) Die Naturschutzbehörde kann Befreiungen unter den Voraussetzungen des § 67 Absatz
1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes erteilen. Bei Befreiungen aus Gründen der
Verkehrssicherheit liegen Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses in der Regel
erst dann vor, wenn die Maßnahme aus Gründen der Verkehrssicherheit zwingend
erforderlich ist und die Verkehrssicherheit nicht auf andere Weise verbessert werden kann."

Die Belange des Alleenschutzes sind nicht abwägbar.

Belange des gesetzlichen Gehölzschutzes § 18 NatSchAG MV
An der nordöstlichen Grenze des Bebauungsplanes ist eine größere Anzahl von Bäumen
dargestellt. Durch den Vorhabenträger ist vor Ausweisung bzw. vor Bestätigung der
Baugrenzen der Nachweis zu führen, dass die Bäume im Kronentraufbereich und im
Wurzelbereich nicht geschädigt werden (DIN 18920).

Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Vorschriften
Ergänzend zur Stellungnahme vom 24.11.2020 möchte ich darauf hinweisen, dass der
gesetzliche Artenschutz § 39 Abs. 1 BNatSchG und § 44 Abs. 1 BNatSchG auch bei dem
Rückbau des Carports Anwendung findet.
Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen nicht der gemeindlichen
Abwägung.

3. Amt für Hoch- und Tiefbau/lmmobilienmanagement
3.1 Kreisstraßenmeisterei

Bearbeiter: Herr Beitz; Tel.: 03834 8760 3363
Es bestehen keine Einwände.

/-

4. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung
4.1 SG Abfallwirtschaft/lmmissionsschutz
4.1.1 SB Abfallwirtschaft/Altlasten

Bearbeiter: Herr Wiegand; Tel.: 03834 8760 3271
Die untere Abfall- und Bodenschutzbehörde stimmt dem Vorhaben unter Berücksichtigung
folgender hlinweise und Auflagen zu:

Auflagen Abfall:
1. Die Deponierung nicht verunreinigter mineralischer Bauabfälle ist unzulässig. Verwertbare

Baustoffe dürfen nicht mit verwertbaren Bauabfällen vermischt werden. Die verwertbaren
Bauabfälle sind bei einer zugelassenen Bauabfallverwertungsanlage anzuliefern

2. Für die gewerblich anfallenden Abfälle, die von der Entsorgung durch den Landkreis
ausgeschlossen sind, sind entsprechende Verträge mit geeigneten und zugelassenen
Entsorgungsunternehmen abzuschließen.

3. Für die anfallenden Transport- und Umverpackungen sind entsprechende Verträge mit
geeigneten und zugelassenen Entsorgungsunternehmen abzuschließen.

4. Altholz ist entsprechend der Altholzverordnung einer ordnungsgemäßen Verwertung zu
zuführen.
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Auflagen Bodenschutz:
1. Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen

oder Altlastverdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens,
Oberflächen- und Grundwassers, u.a.) sind der unteren Bodenschutzbehörde des
Landkreises Vorpommern-Greifswald (Standort Pasewalk) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten
sind gegebenenfalls zu unterbrechen.

2. Treten während der Baumaßnahme Überschussböden auf oder ist es notwendig
Fremdböden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.
Die Forderungen der §§ 9 bis 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBI. l. S. 1554), in der zuletzt gültige Fassung, sind zu
beachten.

Dabei sind insbesondere die Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) zu
berücksichtigen.

4.1.2 SB Immissionsschutz

Bearbeiter: Herr Plünsch; Tel.: 03834 8760 3238
Seitens der unteren Immissionsschutzbehörde bestehen zum o.g. Vorhaben keine
Einwände.

4.2 SG Wasserwirtschaft
Bearbeiterin: Frau Küster; Tel.: 03834 8760 3265
Dem geplanten o. g. Vorhaben wird seitens der Unteren Wasserbehörde des Landkreises
unter Einhaltung nachfolgender Auflagen und Hinweise zugestimmt:

Auflaaen

1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich
unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des
Grundwassers auswirken können, der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der
Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser
erschlossen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.

2. Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unterliegen dem zuständigen
Trink- und Abwasserzweckverband „Trink- und Abwasserzweckverband Uecker-Randow
Süd-Ost" (Str. Am Wasserwerk 12, 17309 Pasewalk; Tel.: 03973207910). Die
Leitungsführung ist mit dem Verband abzustimmen.

3. Vor Baubeginn ist mit dem zuständigen Wasser- und Bodenverband zu klären, ob sich evtl.
weitere Rohrleitungen (Gewässer II. Ordnung) auf dem Grundstück befinden.

4. Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung
(Grundwasserabsenkung) erforderlich , sein, so stellt dies, nach § 9 WHG ,eine
Gewässerbenutzung dar. Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewässers der
wasserrechtlichen Erlaubnis.

5. Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme) in
den Fällen des § 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen.

6. Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte
Entwässerungsleitungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle
wieder funktionsfähig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten
trockengefallen sind. Der zuständige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren.

7. Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind gemäß § 40 Abs.
1 und 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
(AwSV) der unteren Wasserbehörde des Landkreises VG anzuzeigen.

\.
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8. Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind so herzurichten, dass keine wassergefährdenden Stoffe
(Treib- und Schmierstoffe) in den Untergrund versickern können. Festgestellte
Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen.

9. Für den Einbau einer Erdwärmesondenanlage (Wärmepumpe) ist gesondert eine Erlaubnis
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu beantragen.
Antragsformulare für die Nutzung von Erdwärme liegen bei der unteren Wasserbehörde vor
(Ansprechpartner: Frau Schlosser ® 038 34 / 8760 3264).

Hinweise
1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden

und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.

2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WhlG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet
werden.

3. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann über eine ausreichende Sickerstrecke
von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grundstück
versickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante
Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen.

4. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ähnliches geplant, sind diese so herzurichten,
dass NachbargrundstQcke nicht nachteilig beeinträchtigt werden.

5. Nach § 62 (1) WHG müssen Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln
wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im
Bereich der gewerblichen Wirtschaft so beschaffen sein, dass eine nachteilige Veränderung
der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist. Für Anlagen zum Lagern und
Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften sowie von vergleichbaren
anfallenden Stoffen gilt Satz 1 des § 62 (1) WHG entsprechend mit der Maßgabe, dass der
bestmögliche Schutz der Gewässer vor nachteiligen Veränderungen ihrer Eigenschaften
erreicht wird.

6. Nach § 62 (2) WHG dürfen Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln von
wassergefährdenden Stoffen nur entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der
Technik beschaffen sein sowie errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden.

7. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle
einer Havarie mit wassergefährdenden Stoffen ist unverzüglich die zuständige untere
Wasserbehörde zu benachrichtigen.

8. Nach § 16 LWaG M-V wird für das Entnehmen von Grundwasser kein
Wasserentnahmeentgelt erhoben, sofern die Wassermenge insgesamt nicht mehr als
zweitausend Kubikmeter im Kalenderjahr beträgt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Petra Kügler
Sachbearbeiterin

Verteiler
Amt Löcknitz-Penkun für die Gemeinde Grambow
K.K-RegioPlan Büro für Stadt- und Regionalplanung Frau Karin Kostka als Bevollmächtigter
z.d.A.
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Quellenangaben

BauGB
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Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
14. Juni 2021 (BGBI. IS. 1802)

LBauO M-V Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBI.
M-V 2015, S. 344) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. November 2019
(GVOBI. M-V S. 682)

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom
29. Juli 2009 BGBI. I S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 290 Verordnung vom
19. Juni 2020; (BGBI. IS. 1328)

NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpömmern zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz).,, vom
23. Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. März 1998 (BGBI. l S. 502),
zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom
27. September 2017 (BGBI. I S. 3465)

LBodSchG M-V Gesetz über den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 759, zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBI. M-V S. 219)

WHG

LWaG

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom
31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 19. Juni 2020; (BGBI. I S.1408)

Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30. November 1992
(GVOBI. M-V 1992, S. 669) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S.221,228)
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